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Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge hat aufgrund der Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen 
zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Sondereindämmungs-
maßnahmenverordnung -ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO-) vom 31. Oktober 2020 für den allgemeinen Besucherverkehr 
geschlossen.

Bitte vereinbaren Sie in dringenden Fällen telefonisch einen persönlichen Termin.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Allgemeine Verwaltung:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr

Einwohnermeldeämter
Probstzella:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag kein Sprechtag
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr

Lehesten:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

Gräfenthal:
Montag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kön-
nen jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der Verwaltungsge-
meinschaft nutzen.

Standesamt:
Probstzella:
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten  
im Einwohnermeldeamt und im Standesamt
Obere Gasse 1, 07330 Probstzella

Samstags-Sprechstunde
Voranmeldungen für die Samstags-Sprechstunde im Einwoh-
nermeldeamt sowie im Standesamt bitte unter

Tel. 036735/461112 (Einwohnermeldeamt)
Tel. 036735/461140 (Standesamt)

Sprechzeiten der Kontaktbereichsbeamten

Rathaus Gräfenthal Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr
Rathaus Lehesten Donnerstag 09:30 bis 11:30 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit im Rathaus Lehesten unter:
036653/264531

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 06.07.2021
Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 16.07.2021

Impressum
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Markt 8, 07330 Probstzella, Telefon 036735/4610, Fax 036735/ 46155
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Gemeinde Probstzella - Sven Mechtold, Bürgermeister
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Stadt Gräfenthal - Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Wehr, Bürgermeister

Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweckverbände oder von Gemeinden 
zeichnen diese selbst verantwortlich.
Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich.
Es wird an alle erreichbaren Haushalte in der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kos-
tenlos verteilt.
Im Bedarfsfall können Einzelexemplare über die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
-  Sekretariat, Markt 8, 07330 Probstzella
-  Bürgerbüro, Obere Marktstraße 1, 07349 Lehesten
-  Bürgerbüro, Marktplatz 1, 98743 Gräfenthal
kostenlos - bei Postversand gegen die Erstattung der Versandkosten - bezogen werden.

Redaktionsschluss:
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Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Rücksendung nur bei Rückporto.
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Gesamtherstellung und kostenlose Verteilung:
LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau 
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21

Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Daniel Wolf, erreichbar unter Tel.: 0174 / 9240921, 
E-Mail: d.wolf@wittich-langewiesen.de

Verantwortlich für Anzeigen:
David Galandt, LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, info@wittich-
langewiesen.de, www.wittich.de, Tel.: 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax: 0 36 77 / 20 50 - 21; Für die Rich-
tigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive 
dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzei-
genpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c 
Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher 
Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie über-
nehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. 

Verlagsleiter: Mirko Reise 

Erscheinungsweise: In der Regel monatlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsge-
biet. Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und gesetzlicher 
MwSt.) beim Verlag bestellen.

Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen 
mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Freundlicher Hinweis:
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe Juli ist der 06.07.2021.
Bitte reichen Sie Ihre Beiträge als Word-Datei, pdf-Dokument bzw. jpg-Fotos pünktlich ein; für verspätete Einsendungen geben 
wir keine Garantie zur Veröffentlichung.

Robert Heerwagen
VG-Vorsitzender
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Informationen zu den Brückenbauarbeiten 
an der B85 zwischen Unterloquitz und  
Hockeroda
Die Brückenbauarbeiten gehen voran. Am 1. Juni 2021 wurde 
der stählerne Überbau aufgelegt (Titelbild). Derzeit erfolgen die 
Vorbereitungsarbeiten an den Brückenkappen. Im Rahmen der 
Bauarbeiten muss mit weiteren Sperrungen des Bahnverkehrs 
gerechnet werden.
Nach jetzigem Stand erfolgt die Freigabe für den einspurigen 
Verkehr über das neue Brückenbauwerk im Oktober 2021, im 
Anschluss wird die Behelfsbrücke zurückgebaut und dann die 
Straßenführung für den beidseitigen Verkehr fertig gestellt.
Die Verkehrsfreigabe ohne Einschränkungen soll noch in 2021 
erfolgen.
Die Restarbeiten, insbesondere Straßenbegleitgrün und An-
pflanzungen, sollen in 2022 fertiggestellt werden.

Amtsgericht Rudolstadt
Az.: K 54/20 Rudolstadt, 01.04.2021

Terminsbestimmung:

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Dienstag,
19.10.2021

09:00 Uhr I, Sitzungssaal Amtsgericht 
Rudolstadt,
Marktstraße 54,
07407 Rudolstadt

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Zopten

Gemar-
kung

Flur,
Flurstück

Wirtschafts-
art u. Lage

Anschrift m2 Blatt

Zopten -, 431/38 Erholungs-
fläche

Herren-
wiesen

1.658 129
BV 2

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Erholungsfläche, gegenwärtig genutzt als Lagerfläche für Bau-
holz, bebaut mit Hühnerstall und Holzschuppen;

Verkehrswert: 664,00 €

Der Versteigerungsvermerk ist am 31.07.2020 in das Grundbuch 
eingetragen worden.
Der nach § 13 ZVG für wiederkehrende Leistungen maßgebliche 
Beschlagnahmezeitpunkt ist der 31.07.2020.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Ge-
boten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine ge-
naue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten 
der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück 
bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruch-

Auslegung Unterlagen  
Schiefergebirgstrophy
Die Stadt Leutenberg und der Naturpark Thüringer Schieferge-
birge planen zur Belebung der Region das Angebot einer ganz-
jährigen Moutainbiketour auf zwei verschiedenen Routen rund 
um Leutenberg. Die Routen führen auf vorhandenen Wald- und 
Forstwegen in den Gemeinden Leutenberg, Kaulsdorf, Drognitz, 
Altenbeuthen, Hohenwarte, Probstzella, Lehesten und Rempten-
dorf. Die Beschilderung soll mittels Wegemarkierungen (12 x 12 
cm) erfolgen.
Die Beteiligung der Flächeneigentümer erfolgt im Rahmen einer 
öffentlichen Auslegung. Die Unterlagen können in der Zeit vom 
01.07.2021 bis 30.07.2021 in der Stadtverwaltung Leutenberg 
nach Terminvereinbarung (unter der Nr. 036734/23112) eingese-
hen werden. Darüber hinaus ist es möglich, die Unterlagen auf 
der Internetseite der Stadtverwaltung Leutenberg unter „Aktuel-
les - Nachrichten“ einzusehen.

Sandra Grosch
Stadt Leutenberg

Bekanntmachung

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des 
Landkreises Sonneberg hat zum Stichtag 31.12.2020 auf Grund-
lage der Kaufpreissammlung flächendeckend Bodenrichtwerte 
ermittelt und veröffentlicht.
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bo-
dens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines ab-
gegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bo-
denrichtwertgrundstück).
Im Geoportal Thüringen (www.geoportal-th.de) sind die Boden-
richtwerte landkreisweise oder thüringenweit im Shape-Format 
erhältlich. In eigene Geoinformationssysteme können die Daten 
auch als Web Map Service (WMS) bzw. als Web Feature Service 
(WFS) integriert werden. Der Freistaat Thüringen gestattet die 
kostenfreie kommerzielle und nichtkommerzielle Weiterverwen-
dung der Bodenrichtwerte.
Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen (BORIS-
TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.bodenrichtwerte-
th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. Jedermann 
kann von den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte Auskunft über die Bodenrichtwerte erhalten.

Anschrift:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und 
des Landkreises Sonneberg
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

Information

Vollsperrung der B 85

Die B85 wird
zwischen Unterloquitz und Hockeroda

vom 18.06. - 25.06.2021
jeweils von 7.00 - 16.00 Uhr

(auch am Wochenende)
wegen Holzfällarbeiten voll gesperrt.
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Beschluss-Nr. GP/BV/106/2021
Widerspruchsbescheid gegen die Kreisumlage 2019
Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella nimmt den Wider-
spruchsbescheid vom 26.03.2021 zur Kenntnis.

Beschluss-Nr. GP/BV/107/2021
Jahresrechnung 2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella nimmt Kenntnis von 
der Jahresrechnung 2020. Soweit noch keine Einzelgenehmi-
gung vorliegt, werden die außer- und überplanmäßigen Ausga-
ben genehmigt.
Darüber hinaus stimmt der Gemeinderat der Globalbereinigung 
gemäß Anlage zu.

Beschluss-Nr. GP/BV/108/2021
Grundstücksverkauf
Hier: Flurstück 168, Gemarkung Marktgölitz
Der Gemeinderat Probstzella beschließt, das Flurstück 168 der 
Gemarkung Marktgölitz, Grundbuch von Marktgölitz, Blatt 210 
zur Sicherung der öffentlichen Erschließung der Flurstücke 170, 
172/1, 173 und 174 der Gemarkung Marktgölitz auf Antrag zum 
Bodenrichtwert an die jeweiligen Grundstückseigentümer zu ver-
äußern.

Beschlüsse
Der Stadtrat der Stadt Lehesten fasste in der Stadtratssitzung 
am 06.05.2021 im öffentlichen Teil folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. SL/BV/085/2021
Vergabe Lieferung Dialog-Display
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt die Vergabe für 
die Lieferung eines Dialog-Displays DSD an die Firma Data-
Collect Traffic Systems GmbH in 50170 Kerpen zum Preis von  
1.727,82 €.

Beschluss-Nr. SL/BV/087/2021
Planung neue Zuwegung zum Technischen Denkmal „His-
torischer Schieferbergbau Lehesten“ und Verkehrsaufbin-
dung auf die L 1096
Hier: Vergabe Planungsleistungen 1-4
Vorbehaltlich der Aufnahme in das Förderprogramm zum Pro-
jektaufruf - Projektskizzen für eine nachhaltige Regionalentwick-
lung im Naturpark „Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale“ 
beschließt der Stadtrat Lehesten die Vergabe der Planungsleis-
tung, Leistungsphasen 1 bis 4, an das Ingenieurbüro für Wasser-
wirtschaft, Straßen- und Tiefbau GmbH - iwst - auf der Grundla-
ge des Angebotes für Planungsleistungen vom 23.04.2021 mit 
einer Auftragshöhe von 19.071,12 euro / brutto.
Der Bürgermeister wird mit der Beauftragung der Leistungspha-
sen 1 bis 4 beauftragt.

Beschluss-Nr. SL/BV/088/2021
Abrechnung Zuschuss für Jugendclub und die Seniorenbe-
gegnungsstätte in Lehesten
Der Stadtrat der Stadt Lehesten stimmt der Abrechnung der Zu-
schusshöhe des Jahres 2020 des Jugendclubs und Seniorenbe-
gegnungsstätte zu.

Beschluss-Nr. SL/BV/089/2021
Widerspruchsbescheid gegen die Kreisumlage 2020
Der Stadtrat der Stadt Lehesten nimmt den Widerspruchsbe-
scheid vom 12.04.2021 zur Kenntnis und stimmt einer Klageein-
reichung vorbehaltlich einer Deckungszusage durch die Rechts-
schutzversicherung zu.

Beschluss-Nr. SL/BV/090/2021
Zuschusshöhe für die Betreibung der Kindertagesstätte 
„Zwergenland“ 2021
Der Stadtrat der Stadt Lehesten legt die vorläufige Zuschuss-
höhe zur Betreibung der Kindertagesstätte „Zwergenland“ auf 
521.690,00 € fest.
Die endgültige Zuschusshöhe wird nach der Abrechnung des 
Haushaltsjahres 2021 festgestellt.

ten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung 
vorliegt und keine Änderungen eingetreten sind. Die Ansprüche 
des Gläubigers gelten auch als angemeldet, soweit sie sich aus 
dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben.
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein 
Gebot Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort 
zu leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlos-
sen.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

gez.
Schors
Rechtspflegerin

Beglaubigt
Rudolstadt, 03.05.2021
Wiegand, Justizangestellte
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Siegel

Beschlüsse
Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella fasste in der Ge-
meinderatssitzung am 11.05.2021 im öffentlichen Teil folgende 
Beschlüsse:

Beschluss Nr. GP/BV/098/2021
Fortschreibung HSK 2021
Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella beschließt 
die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 
- 2027.

Beschluss-Nr. GP/BV/104/2021
Trinkwasserverbindungsleitung Abzweig Marktgölitz - Ober-
loquitz - Reichenbach
Hier: Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienst-
barkeit
Der Gemeinderat Probstzella beschließt, der Eintragung fol-
gender beschränkter persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
für Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, 
Remschützer Straße 50, 07318 Saalfeld zuzustimmen:
„Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung für Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Ru-
dolstadt, Remschützer Straße 50, 07318 Saalfeld ist berechtigt, 
auf den in § 11 (5) des Gestattungsvertrages zwischen der Ge-
meinde Probstzella und dem Zweckverband Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung für Städte und Gemeinden des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt vom 05./22.03.2021 aufgeführten 
Grundstücken auf einer in § 11 bezeichneten Fläche
 eine Trinkwasserleitung,
 einen Schacht für Be- u. Entlüftungsventil (eingepflastert) - 

Flurstück 181/5,
 einen Kabelzugschacht, einen Unterflurhydrant und Schie-

berkreuz - Flurstück 114/4,
 einen Unterflurhydrant mit dreiseitigem Schieberkreuz und 

Kabelzugschacht - Flurstück 32/7,
 ein Steuerkabel sowie
 eine Abwasserdruckleitung
einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu verändern 
und zu erneuern und

eine Fläche von ca. 2.398 m²
während der Bauzeit als Arbeitsfläche zu nutzen.
Auf dem Schutzstreifen der in Anspruch genommenen Grund-
stücke dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlagen keine 
Gebäude errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen 
werden, die den Bestand oder Betrieb der Anlagen beeinträchti-
gen und gefährden.
Die Ausübung der Dienstbarkeit kann Dritten überlassen wer-
den.“

Beschluss-Nr. GP/BV/105/2021
Widerspruchsbescheid gegen die Kreisumlage 2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella nimmt den Wider-
spruchsbescheid vom 12.04.2021 zur Kenntnis und stimmt einer 
Klageeinreichung vorbehaltlich der Deckungszusage durch die 
Rechtsschutzversicherung zu.
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1. Änderungssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Geh- 

wegen, Plätzen, Flächen und Straßeneinrichtungen  
im Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Gräfenthal  

(Sondernutzungsgebührensatzung) vom 22.02.2007

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), letzte Änderung vom 11. Juni 2020 (GVBl. 
S. 277), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301), letzte Änderung vom 10. 
Oktober 2019 (GVBl. S. 396), der §§ 18 und 21 des Thüringer 
Straßengesetzes (ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273), 
letzte Änderung vom 23. November 2020 (GVBl. S. 560), und 
des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), letz-
te Änderung vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694), hat der 
Stadtrat der Stadt Gräfenthal in seiner Sitzung am 15. März 2021 
die folgende Änderungsssatzung zur Sondernutzungsgebühren-
satzung beschlossen:

§ 1 
Änderungen

(1) Der § 1 Abs. 1 der Sondernutzungsgebührensatzung erhält 
folgende Fassung:

(1) Für Erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffent-
lichen Straßen im Sinne von § 1 der Satzung über Sonder-
nutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Einheitsge-
meinde Stadt Gräfenthal vom 08.02.2013 werden Gebühren 
nach Maßgabe des in der Anlage beigefügten Gebührenver-
zeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Die Anlage zur Satzung über Sondernutzungsgebühren vom 
22.02.2007 wird aufgehoben. Es gilt die in der Anlage veröffent-
lichte Anlage zur Satzung über Sondernutzungsgebühren.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Gräfenthal, den 31.05.2021
Stadt Gräfenthal

Die Anlage zur Sondernutzungsgebührensatzung
finden Sie auf der nächsten Seite >>>

Beschluss-Nr. SL/BV/091/2021
Abrechnung 2020 - Kindertagesstätte „Zwergenland“ Le-
hesten
Der Stadtrat der Stadt Lehesten stimmt der Abrechnung 2020 
der Kindertagesstätte „Zwergenland“ zu.
Die Zuschusshöhe für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 367.211,35 
€. Aufgrund der bereits geleisteten Vorauszahlungen in Höhe von 
412.222,79 € ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 45.011,44 €.

Beschluss-Nr. SL/BV/092/2021
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Haushalts-
jahr 2021. Grundlage hierfür war das Haushaltssicherungskon-
zept 2020 5. Fortschreibung.

Beschluss-Nr. SL/BV/093/2021
Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 ff.
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt den Finanzplan so-
wie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2021 und 
Folgejahre.

Beschluss-Nr. SL/BV/094/2021
Vergabe Steinmetzarbeiten Stelenanlage für die Friedhöfe 
Lehesten und Brennersgrün
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt die Vergabe der 
Steinmetzleistungen für die Stelenanlagen auf den Friedhö-
fen Lehesten und Brennersgrün an die Firma Steinmetzbetrieb 
Grabmal-Redlich in 07907 Schleiz zum Preis von 3.266,76 €.

Beschluss-Nr. SL/BV/095/2021
Ankauf Rasenmäher für den Bauhof
Der Stadtrat der Stadt Lehesten stimmt der als Anlage beigefüg-
ten überplanmäßigen Ausgabe für den Kauf eines Rasenmähers 
für den Bauhof zu.

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Lehesten schreibt gemäß § 67 ThürKO i.V.m. § 31 Abs. 
1 ThürGemHV folgenden Vermögensgegenstand zum Verkauf 
aus:

Bushaltestellenhäuschen

Die Bushaltestelle kann im Bauhof der Stadt Lehesten zu den 
Öffnungszeiten besichtigt werden.
Ansprechpartner ist Herr Emmert (0172 3667086).

Das Mindestgebot beträgt 200,00 Euro.

Die Angebote sind bis 31.07.2021 in einem verschlossenen 
Umschlag mit der Aufschrift „Bushaltestellenhäuschen“ an 
nachfolgende Adresse zu senden:

Stadt Lehesten
über VG Schiefergebirge
Markt 8
07330 Probstzella

Die Stadt Lehesten ist nicht verpflichtet, an einen bestimmten 
Bieter zu verkaufen.

René Bredow
Bürgermeister
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A B C
Ge-

bühren
Benutzungsart/Bezugsgröße für die 

Berechnung der Gebühr
Zeitraum für 

die Erhe-
bung der 

Sondernut-
zungsgebühr

in EURO
1.26 - bis zu 2 Monaten einmalig 25,-
1.27 für jeden weiteren angefangenen Monat 25,- p/M

Vorübergehende, befristete Aufstel-
lung von Maschinen, Containern, 
Fahrzeugen, einschließlich Hilfs-
einrichtungen, soweit nicht unter den 
Gemeingebrauch fallend

1.28 - bis zu 30 m² 15,- p/W
1.29 - über 30 m² bis zu 50 m² 30,- p/W
1.30 - über 50 m² bis zu 100 m² 40,- p/W
1.31 - für jede weiteren angef. 100 m² 60,- p/W
1.32 Lagerung von Material wie Ziff. 1.28 

bis 1.31
Überfahren von Gehwegen

1.33 - bis zu 10 m² 20,- p/W
1.34 - über 10 m² bis zu 20 m² 20,- p/W
1.35 - über 20 m² bis zu 50 m² 70,- p/W
1.36 - über 50 m² bis zu 100 m² 120,- p/W
1.37 - über 100 m² 300,- p/W

Aufgrabungen aller Art (ausgenom-
men Aufgrabungen i. S. von § 10 Abs. 
1 Sondernutzungssatzung) pro lfd. m 
Baugrube (maßgebender Basiswert ist 
eine Baugrubenbreite von 1 m)

1.38 - bei einer Baugrubenbreite bis zu 1 m 3,- p/T
1.39 - bei einer Baugrubenbreite über 1 m 5,- p/T
II. Gebührengruppe 2

Bauliche Anlagen
2.01 Wartehallen mit Verkaufsbetrieb, 

Kioske
60,- p/M

2.02 Schaufenster, Schaukästen und Ausstel-
lungspavillons, soweit sie im Baugeneh-
migungsverfahren errichtet wurden

10,- p/M

Werbeanlagen und Warenautomaten 
(einschl. Personenwaagen) mit oder 
ohne festen Verbund mit dem Boden, 
wenn sie mehr als 5 % der Gehwegbrei-
te einnehmen und/oder mehr als 30 cm 
in den Gehweg hineinragen

2.03 - auf Dauer 120,- p/J
2.04 - vorübergehend 2,50 p/W

mindestens 
jedoch 5,-

2.05 Verladestellen, Großwaagen 55,- p/J
Bauaufsichtlich genehmigte Vorha-
ben, bei denen wegen ihres Hineinra-
gens in den öffentlichen Verkehrsraum 
eine Sondernutzungserlaubnis nicht als 
erteilt gelten kann:

2.06 - Gesimse und Fensterbänke innerhalb 
einer Höhe von 3,0 m über der Gelän-
deoberfläche mit einer Ausladung von 
über 0,20 m;

30,- p/J

2.07 - Bauteile, soweit sie nicht unter die 
Gebührenziffern 2.02 bis 2,05 fallen, 
innerhalb einer Höhe von 3,0 m über der 
Geländeoberfläche, soweit die Gehweg-
breite um mehr als 5 % bzw. mehr als 
0,20 m, bei Gebäudesockeln um mehr 
als 0,20 m überragt wird;

2.08 - Kellerlichtschächte und Betriebs-
schächte, soweit sie mehr als 0,50 m in 
den öffentlichen Gehweg hineinragen

2.09 - Arkaden und Unterbauungen
Anm. zu Gebührenziffern 2.06 bis 
2.09:Bezugsgröße ist die Fläche, die 
über die jeweils angegebenen Maße 
hinaus überragt oder unterbaut wird.

Anlage zur Sondernutzungsgebührensatzung

Verzeichnis der Sondernutzungsgebühren

Abkürzungen: p/T = pro Tag p/M = pro Monat
p/W = pro Woche p/J = pro Jahr
p/m2 = pro Quadratmeter

 

A B C
Ge-

bühren
Benutzungsart/Bezugsgröße für die 

Berechnung der Gebühr
Zeitraum für 

die Erhe-
bung der 

Sondernut-
zungsgebühr

in EURO
I. Gebührengruppe 1

Kreuzungen
1.01 Ober- und unterirdische Leitungen, 

die nicht der öffentlichen Versorgung 
dienen, einschl. erford. Masten

250,- p/J

Schienen- und Seilbahnen,
Höhengleich

1.02 - unbefristet 400,- p/J
1.03 - befristet 100,- p/M

höhenfrei
1.04 - unbefristet 100,- p/J
1.05 - befristet 50,- p/M

Förderbänder u. a. einschl. Masten, 
Schächten u. dgl.

1.06 - unbefristet 100,- p/J
1.07 - befristet 50,- p/M

Längsverlegungen
1.09 Ober- und unterirdische Leitungen, 

die nicht der öffentlichen Versorgung 
dienen, einschl. erforderlicher Masten, 
je angef. 100 m

50,- p/J

1.10 Gleise
je angef. 100 m

50,- p/J

Bauliche Anlagen einschl. Schildern, 
Pfosten, Masten, u. a.
Schilder und Pfosten, Hinweisschil-
der (außer Werbeschildern) bis 0,4 m²

1.11 - unbefristet 100,- p/J
1.12 - befristet 5,- p/W

über 4 m²
1.13 - unbefristet 200,- p/J
1.14 - befristet 10,- p/W

Masten außerhalb einer Nutzung gem. 
Ziffer 1.01 und 1.09

1.15 - unbefristet 200,- p/J
1.16 - befristet 10,- p/M

Gerüste
1.17 bis zu 10 m Frontlänge und bis zu 1 

Monat
einmalig 30,-

1.18 für jeden weiteren Monat 25,-
1.19 über 10 m Frontlänge und bis zu 1 

Monat
einmalig 70,-

1.20 für jeden weiteren Monat 30,-
Bauzäune und Zäune zur Sicherung 
von Gefahrenstellen
(maßgebender Basiswert sind 30 m²)

1.21 - im gesamten Stadtgebiet p/m² um-
zäunte Fläche bis zu 30 m²

30,- p/M

1.22 - über 30 m² bis zu 50 m² 60,- p/M
1.23 - über 50 m² bis zu 100 m² 100,- p/M
1.24 - für jede weiteren angefallenen 100 m² 60,- p/M
1.25 bei gleichzeitiger Benutzung der Bau-

zäune zu Werbezwecken
doppelte 
Gebühr
der Ziff. 1.21-
1.24

Vorübergehende, befristete Aufstel-
lung von Werkzeug- oder Bauhütten, 
Wohnwagen, Toilettenhütten oder 
-wagen
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der Zeit vom 21.06.2021 bis zum 09.07.2021 im Verwaltungs-
gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge in 
Probstzella, Markt 8 während der Sprechzeiten öffentlich aus.

 Bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes wird das ge-
nehmigte Haushaltssicherungskonzept nach § 53a Abs. 4 
ThürKO zur Einsicht in der Kämmerei der Verwaltungsge-
meinschaft während der üblichen Öffnungszeiten der Verwal-
tung zur Verfügung gehalten.

Informationen des Bürgermeisters
1) In den Monaten Juni und Juli werde ich noch keine persönli-

chen Geburtstagsglückwünsche überbringen.
 Ab August werde ich diese Besuche wieder ermöglichen.
2) Da sich die Corona-Lage mittlerweile entscheidend bessert, 

dürfen erfreulicherweise Geschäfte und Gaststätten wieder 
öffnen.

 Auch unser Freibad wird voraussichtlich zum 19.06. wieder 
die Pforten öffnen.

3) Die Stadtkasse hat sich mittlerweile wieder gefüllt, da wir vom 
Land Thüringen 222.333,- € erhalten haben.

4) Auf dem Friedhof in Gräfenthal ist die neue große Stele fertig-
gestellt worden.

 Die Außenanlagen um die Kriegsgräber herum wurden neu 
gestaltet und die neuen Kreuze sind in Arbeit.

4) Beim Leerstand hat sich ebenfalls etwas getan, so wurden 
z. B. für ein schon lange leerstehendes Haus in der Neuen 
Gasse Käufer gefunden, die bereits eingezogen sind.

 Die nächste Stadtratssitzung findet am 28. Juni 2021 um 
19:00 Uhr statt; Interessierte sind herzlich eingeladen.

Ihr Bürgermeister Wolfgang Wehr

Achtung Korrektur, der Fehlerteufel hatte sich einge-
schlichen!

Die Materialspende für das Hinweisschild am Rastplatz „Tannen-
glück“ erfolgte durch Familie Stammberger - nicht durch Familie 
Spangenberger.

Ende des amtlichen Teils

A B C
Ge-

bühren
Benutzungsart/Bezugsgröße für die 

Berechnung der Gebühr
Zeitraum für 

die Erhe-
bung der 

Sondernut-
zungsgebühr

in EURO
III. Gebührengruppe 3

Gewerbliche Veranstaltungen
3.01 Ausstellungswagen 55,- p/W
3.02 Verkaufsstände p/m2 genutzter Fläche 5,- p/W
3.03 Aufstellung von Tischen und  

Stühlen zur Bewirtung im Freien  
(nur in Verbindung mit einer bestehen-
den konzessionierten Gastwirtschaft 
oder Schankwirtschaft)

Einmalig 
30,- p/J

3.05 Ausstellungsstände und  
-gegenstände vor Geschäften  
p/m2 genutzter Fläche

2,50 p/W

3.06 Sonstige gewerbliche Veranstaltun-
gen (unbeschadet Gebührenziff. 3.07 
- 3.08)

25,- p/W

Übermäßige Straßenbenutzung i. S.  
der StVO

3.07 Motorsportliche Veranstaltungen 
gem. § 29 Abs. 2 StVO oder Versuchs-
fahrten, wenn Verkehrsbeschränkungen 
erforderlich werden, je Veranstaltung

150,- p/T

3.08 Betrieb von Lautsprechern, die sich 
auf den Straßenraum auswirken sollen, 
für wirtschaftliche ZweckeSonstige 
vorübergehende, nichtkommerzielle 
Sondernutzung

30,- p/T

3.09 Aufstellung von Plakatträgern mit 
Ausnahme derjenigen Plakatständer, 
die für kirchliche gemeinnützige und 
kulturelle Veranstaltungen sowie durch 
Parteien zur Wahlkampfwerbung oder 
für Veranstaltungen zur politischen  
Meinungsbildung aufgestellt werden;

je Plakat-
ständer
0,25 p/angf. 
Woche

3.10 Informationsstände
je Stand
Für kulturelle oder gemeinnützige 
Veranstaltungen, die im überwiegenden 
Interesse der Gemeinde/Stadt liegen, 
kann die Gebühr ermäßigt werden.

2,50 p/T

3.11 Fahnenmasten, Transparente u. a. 10,- p/W
3.12 Schaukästen, soweit sie über die  

Baufluchtlinie hinausragen
60,- p/J

3.13 Freistehende Schaustelleinrichtungen 
(Vitrinen usw.)

10,- p/W

Gräfenthal, den 31.05.2021
Stadt Gräfenthal

Öffentliche Bekanntmachung
1. Mit Beschluss SG/BV/110/2021 hat der Stadtrat der Stadt 

Gräfenthal am 26.04.2021 die 5. Fortschreibung des Haus-
haltssicherungskonzeptes der Stadt Gräfenthal beschlossen.

2. Mit Bescheid des Landratsamtes vom 17.05.2021, hier ein-
gegangen am 20.05.2021, wurde die 5. Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Gräfenthal unter 
Auflagen genehmigt.

3. Mit Bescheid vom 26.05.2021 erhält die Stadt Gräfenthal Be-
darfszuweisung.

4. Das Haushaltssicherungskonzept sowie die rechtsaufsichtliche 
Genehmigung und der Bedarfszuweisungsbescheid liegen in 
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Wanderangebote der Naturführer - allgemeine Informatio-
nen
Wanderungen sowie Naturerlebnistage für Familien oder (Kin-
der-) Gruppen zu Feierlichkeiten oder Vereins- sowie Betriebs-
ausflüge können nach Termin, Strecke, Thema, Dauer und Zeit 
mit den Naturführern individuell vereinbart werden. Viele Ange-
bote können zu anderen Zeiten für Gruppen gebucht werden. Die 
Wanderangebote sind meist nicht für Kinderwagen oder Rollstuhl 
geeignet. Barrierefreie Angebote bitte erfragen.
Aktuelle Änderungen zu Veranstaltungen können auf Wunsch 
per WhatsApp-Gruppe oder E-Mail-Verteiler durch die Naturfüh-
rer abonniert werden. Weitere Informationen bei Alexandra Trie-
bel: Tel.: 036643/599556 oder, naturfuehrer@freenet.de
Bitte informieren Sie sich unbedingt vor der Wanderung, 
ob und unter welchen Corona-Hygienebedingungen diese 
stattfindet!
Die ausführlicheren Beschreibungen zu den Wanderungen 
finden Sie unter: www.thueringer-schiefergebirge-obere-
saale.de
unter: Wandern/Erleben
sowie über den QR-Code

26.06. - Sa - Kräuterwanderung am Grünen Band
Wir lernen die bekanntesten Frühlingskräuter am ehemaligen 
Kolonnenweg kennen und ihre Anwendung in der Naturheilkun-
de und in der Küche. Wir sammeln Kräuter für einen Frühlingstee 
und ein Kräutersalz, welches wir am Ende der Wanderung ge-
meinsam herstellen und lernen einiges über das Trocknen und 
Konservieren von Kräutern.
10.00 Uhr, Mödlareuth - Deutsch-Deutsches Museum, Ziel: 
Hirschberg, 4 Std., Skg.: leicht, 8 km, der Witterung entsprechen-
de Kleidung und Schuhwerk, Verpflegung/Getränke mitnehmen, 
15,00 €/Pers. (Materialien für das Kräutersalz und ein ausführli-
ches Handout)
Anm. erf.: NaFü Gesine Müller: Tel.: 036649/849025, 
0176/67657247, kraeutersine@gmx.de

28.06. - 04.07.2021 - Schätze der Natur - Die Woche der Nati-
onalen Naturlandschaften Thüringens auf der BUGA Erfurt
Zahlreich und wunderschön: die Nationalen Naturlandschaften 
Mitteldeutschlands. Der Nationalpark Hainich, das Biosphären-
reservat Rhön, das Biosphärenreservat Thüringer Wald und die 
Naturparks Kyffhäuser, Südharz, Eichsfeld-Hainich-Werratal so-
wie Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale gestalten gemein-
sam eine Woche mit musikalischen Beiträgen, Workshops und 
viel Wissenswertem zu Wald und Flur.
Nationalpark, Naturparke, Biosphärenreservate: In gleich acht 
Nationalen Naturlandschaften können in Thüringen seltene Tie-
re und Pflanzen beobachtet werden. Jedes der acht geschütz-
ten Gebiete hat dabei seinen eigenen Charme und Charakter. 
Entdecken Sie Frühblüher und die Bärlauchblüte im Hainich, 
Karstlandschaften im Südharz, Sommerfrische im Vessertal, 
weidende Schafe in der Rhön, Apfelschmaus und Kranichrufe im 
Kyffhäuser oder Heuwellness und Heubraten im Thüringer Wald. 
Die Nationalen Naturlandschaften überraschen Naturliebhaber 
immer wieder aufs Neue!

Am Dienstag, den 29.06. findet der Aktionstag unseres Natur-
parks statt. Mit dabei sind u.a.:
· Unser Blaues Gold - Handwerkstechniken aus Thüringen: 

Stiftung Thür. Schieferpark Lehesten,
· Spinnen wie Dornröschen - Spinnen im Handumdrehen: Na-

turführerin Gabi Mewes
· Das Geheimnis der Ockererde - Mitmalaktion: Malen mit ge-

brannter Erde: Naturführerin Bettine Thieme,
· Seifenherstellung - Kräuter-, Milch-, Gewürz- und Blütensei-

fenherstellung: Naturführerin Gesine Müller,
· Unkraut am Wegesrand - Einführung in die Welt der Kräuter: 

Naturführerin Birgit Grote,
· Imkerei genießen - dem Imker über die Schulter geschaut: 

Naturführerin Marion Zapf

REGELMÄßIGE ANGEBOTE OHNE ANMELDUNG

Juni bis September: Samstag, 10.00 Uhr
Angebot der Naturführerin Annett Wolfram
Rezeption „Familotel Am Rennsteig“, Oßlaberg 6, 07343 Wurz-
bach, Hotel: Tel.: 036652/400
Anmeldung u. Infos zu Preisen (Kinder sind frei) und Strecken-
verlauf: Tel.: 0174/8383723

Verwaltungsgemeinschaft  
Schiefergebirge

Informationen

Sommeraktion 2021

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl sagt DANKE

Die Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft freiwillig zu engagie-
ren, sind vielfältig. Eine Möglichkeit ist die Blutspende. Mit ihrer 
Blutspende leisten täglich zahlreiche Spenderinnen und Spen-
der einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinschaft. Denn jeder 
kann einmal in die Situation kommen, auf die Blutspende eines 
Mitmenschen angewiesen zu sein. Jede geleistete Blutspende 
bedeutet - Leben retten.
Auch in diesem Jahr möchte sich der Suhler Blutspendedienst 
für das große soziale Engagement und die außerordentlich hohe 
Bereitschaft zur Blutspende bedanken. Denn gerade in Zeiten 
des Corona-Virus ist die Blutspende gleichermaßen für Blut-
spender und Mitarbeiter eine enorme Herausforderung.
Als kleines Extradankeschön werden unter allen teilnehmenden 
Blutspenderinnen und Blutspendern vom 31. Mai 2021 bis 31. 
August 2021 täglich vier Wunschgutscheine im Wert von jeweils 
25,00 Euro verlost.
Die Gutscheine sind einlösbar in über 500 Shops (online oder in 
den Filialen).
Mitmachen ist ganz einfach. Teilnahmeberechtigt sind alle Blut-
spender ab 18 Jahren, die im Zeitraum vom 31.05.2021 bis zum 
31.08.2021 eine Blutspende während eines mobilen Blutspen-
determins oder in den Blut- und Plasmaspendezentren Suhl, 
Eisenach, Erfurt-Rieth oder Ilmenau leisten. Die persönliche 
Einladung mit dem vorgedruckten Teilnahmecoupon mitbringen 
oder den Coupon bei der Spenderanmeldung erfragen. Auch alle 
Erstspender dürfen an der Verlosung teilnehmen.

Natur erleben mit unseren Naturführern

Der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale bildet 
nach deutschlandweit gültigen Standards Naturführer aus. Der-
zeit sind ca. 25 Naturführer im gesamten Naturparkgebiet und 
darüber hinaus unterwegs. Von Saalfeld bis Hirschberg und von 
Plothen bis Blankenstein bringen sie Wanderfreunden und Na-
turliebhabern die Landschaft und ihre Geschichte, Wissenswer-
tes und Unterhaltsames sowie die kleinen und großen Besonder-
heiten der Natur nahe.
Über Berge und Täler, über Wiesen und Wälder im schönen 
Schiefergebirge und am Thüringer Meer sind die geführten 
Wanderungen zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Die Strecken 
werden individuell gewählt und liegen zwischen 3 und 25 km. 
Vom gemütlichen Sonntagsspaziergang für die Familie bis zur 
Ganztagswanderung für sportliche Wanderfreunde ist alles da-
bei. Festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung werden für die 
Wanderungen generell empfohlen.
Die Naturführer arbeiten ehrenamtlich, deshalb wird für die Wan-
derungen und Veranstaltungen jeweils eine Aufwandsentschädi-
gung erhoben. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
Wichtig: Bitte melden Sie sich spätestens bis zum Vortag 
beim jeweiligen Naturführer an!
Bei Krankheit des Naturführers oder zu geringer Teilnahme 
können Veranstaltungen ausfallen.
Die Veranstalter sind für die hier abgedruckten Inhalte ver-
antwortlich, nicht der Herausgeber.
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„Die Natur - unser Lehrmeister“
Der Bergbau war Grundlage des Lebens in unserer Region, da-
raus entstanden viele andere Handwerke und Industriezweige. 
Einblicke geben die Schaubergwerke Kamsdorf, Feengrotten 
und Morassina. Wandern Sie mit mir zu einer dieser Grotten und 
erleben Sie vor Ort die Geschichte. Probieren Sie mit Pinsel und 
Farbe auf Papier oder Porzellan zu malen. Ich gestalte Ihnen ei-
nen schönen Tag und passe den Routenplan der Gruppe an.
Standorte: Gebersdorf, Schmiedefeld, Könitz u.a., Datum u. Uhr-
zeit nach Vereinbarung, festes Schuhwerk (auch im Sommer), 
Wanderversorgung mitbringen, vor Ort in den Grotten gibt es 
Verpflegung; Kosten: individuell je nach Aufwand und Plan: z.B. 
Kinderwanderung 2 Std. je 2,00 €/Pers. + Malkurs extra oder Ju-
gendwanderung 6 Std. je 12,00 €/Pers. + Malkurs extra

„Grenzgeschichte und Biotope“
Das „Grüne Band“ mit Biotopen ist gewachsen im ehemaligen 
Grenzstreifen mit seinen Barrikaden. Ich selbst lebte als Kind 
im Sperrgebiet. Der Schutzstreifen war knapp hinter unserem 
Grundstück. Ich gestalte Ihnen einen schönen Tag und passe 
den Routenplan der Gruppe an.
Standorte: Gräfenthal, Probstzella, Lichtenhain, Spechtsbrunn; 
Datum u. Uhrzeit nach Vereinbarung, festes Schuhwerk (auch im 
Sommer), Wanderversorgung mitbringen;
Kosten: individuell je nach Aufwand und Plan: z.B. Kinderwan-
derung 2 Std. je 2,00 €/Pers. oder Jugendwanderung 6 Std. je 
12,00 €/Pers.

Angebot der Naturführerin Dorit Gropp
Tel.: 036736/22353, dorit@gropp.info, www.bienenlehrpfad.info

Familienwanderung auf dem Bienen- und Naturlehrpfad (Ap-
ril bis Ende Oktober)
Auf einem Abschnitt des Bienen- und Naturlehrpfades wollen wir 
die Vielfalt von Pflanzen und Tieren entdecken und die Ausbli-
cke in die abwechslungsreiche Landschaft der Saalfelder Höhe 
genießen.; Vormittags oder nachmittags, Lositz, 07318 Saalfeld, 
Wandertafel Bienen-Lehrpfad am Haus Nr. 5, 3 Std., 5 km, leich-
te Wanderung mit Steigungen, Rucksackverpflegung, 5,00 €/
Erw., Kinder bis 14 Jahre 2,00 €

Auf der Suche nach verlorenen Mühlen und Gleisen an der 
Loquitz im Lehestener Schieferland (April bis Ende Oktober)
Ausgehend vom Technischen Denkmal Historischer Schie-
ferbergbau Lehesten erkunden wir die Standorte ehemaliger 
Mühlen an der Loquitz und einen Abschnitt der Eisenbahnlinie 
Lehesten-Ludwigsstadt, die mit dem Bau der Grenzsicherungs-
anlagen der DDR ab 1952 zerstört und abgebaut wurden. Über 
den ehemaligen Kolonnenweg, jetzt Teil des „Grünen Bandes“, 
geht es zum Zwischenstopp am Rastplatz „Alte Mühle“. Dort 
wird das Mühlenweg-Projekt der Grundschule in Kooperation mit 
den Mittwochswanderern des Thüringer Wald-Vereins Lehesten 
vorgestellt und der Barfußpfad lädt zum Kneipp-Erlebnis ein.; 
vormittags oder nachmittags, Technisches Denkmal Historischer 
Schieferbergbau Lehesten, 4 Std., 6 km, leichte Wanderung mit 
Steigungen, Hd: 100 m, Rucksackverpfl., 5,00 €/Erw., Kinder bis 
14 Jahre 2,00 €

Informationen

Zweckverband Wasserversorgung und  
Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt
Die Fäkalentsorgung findet wie folgt statt:

Arnsbach 06.07. - 07.07.2021
Laasen 09.07.2021

Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhrunter-
nehmer räumt die Grundstückskläranlagen und fährt den Fä-
kalschlamm mindestens einmal pro Jahr ab. Den Vertretern des 
Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehindert Zutritt 
zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren.

Geführte Samstagswanderung mit Tierfütterung
in Wurzbach - Sormitztal (Richtung Stadtpark)
Highlights: freie Spielmöglichkeit im Stadtpark, der Natur auf der 
Spur, Tiere und Pflanzen, Wissenstest, Tierfütterung, genießen 
Sie Thüringer Spezialitäten im Hotelrestaurant „bei Neubeck’s“, 
2 Std., 3 km, leichte Rundwanderung, geeignet für Familien von 
Klein bis Groß, für Kinderwagen und Rollstuhl, 2,00 €/Pers., Kin-
der frei

ANGEBOTE MIT TERMINEN IHRER WAHL

Angebot der Naturführerin Alexandra Triebel
Tel.: 0173/3543128 oder 036643/599556, naturfuehrer@freenet.
de
Natur und Geschichte erleben - naturkundliche Wanderun-
gen entlang von Saale, Rennsteig und Grünem Band
Entlang von landschaftlich vielfältigen Wanderrouten erfahren 
Sie Interessantes und Wissenswertes zu Natur, Geschichte, 
Geologie und Bergbau am Wegesrand, zu den Saaletalsperren 
oder der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Wanderungen 
sind in der Regel von leichtem Schwierigkeitsgrad mit Strecken-
längen ab 4 - 10 km, auch für Ungeübte und Familien geeignet. 
Auswahl an Startpunkten:
- Bad Lobenstein: Von Grünen Eseln und Grauen Affen, Gold-

wäschern, Felsengrotten und Moor, zum Rennsteig, seltenen 
Tieren im Hakengrund oder zum Aussichtspunkt Heinrichs-
stein, naturkundliche Stadtführungen; - Blankenstein: zu Pa-
pierfabrik, Rennsteig und Grünem Band im Moschwitzgrund; 
- Gräfenwarth: Entlang der Saale, Pilz-Erlebnispfad; - Harra 
mit Staudenwiese, Sieglitzgrund, Alpensteig oder Totenfel-
sen; - Hirschberg: der Hag als ehemaliger fürstlicher Land-
schaftspark und Teil des Grünen Bandes; - Höllental: Felsen-
stieg und Sagenhaftes;

- Lehesten: rund um den Schiefer durch das Grüne Band zum 
Rennsteig und Altvaterturm;

- Leutenberg: dem Feuersalamander auf der Spur, Stadtge-
schichte rund um die Burg oder Natur und Bergbau entlang 
der Sormitz, Kinder- und Familienangebote am Naturpark-
Haus;

- Linkenmühle: Teufelskanzel und Hemmkoppe; - Ranis: Sa-
genhaftes, Wisente und Fledermäuse um die Burg; - Saal-
burg: rund um den Kulm; - Wurzbach: um den Vogelsberg auf 
Humboldts Spuren

Die Wanderungen sind meist Rundwanderungen. Streckenwan-
derungen von Bahnhof zu Bahnhof sind möglich, ebenso indi-
viduelle Routenplanung im gesamten Naturparkgebiet und da-
rüber hinaus. Terminvereinbarung zu allen Wochentagen nach 
Absprache. Termine für Kindergruppen, Schulklassen, Projektta-
ge, Schulfeste und Feriengestaltung bitte längerfristig vereinba-
ren. Spezielle Angebote nach Altersstufe bitte erfragen.

Angebot der Naturführerin Annett Wolfram
Rezeption „Familotel Am Rennsteig“, Oßlaberg 6, 07343 Wurz-
bach, Hotel: Tel.: 036652/400
Anmeldung u. Infos zu Preisen (Kinder sind frei) und Strecken-
verlauf: Tel.: 0174/8383723

Waldbaden im Schiefergebirge
Wandern oder Spazieren einmal anders!
Shinrin Yoku, eine japanische Tradition, übersetzt Waldluftba-
den. Hierbei ist der Weg das Ziel.
Schlendern, Pausieren, Wahrnehmen, Atmen, Genießen - nichts 
müssen, nur einfach Sein! Ich darf Sie einladen, mit mir aus dem 
Alltag zu entfliehen und unseren Sinnen zu folgen. Langsames 
Laufen, Ruhe aufnehmen und in die Atmosphäre des Waldes 
eintauchen. Achtsamkeit spüren und Konzentration stärken. Wir 
erfahren, wie der Wald auf unsere Gesundheit und unser Immun-
system wirkt. Eine Mischung aus kleinen Wahrnehmungs- und 
Achtsamkeitsübungen möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. 
Waldbaden ist eine Wohltat für die Seele! Sie tanken neue Kraft 
für den Alltag und all dies in der atemberaubenden Landschaft 
des Thüringer Schiefergebirges.; ca. 3 Stunden, 12,00€/Pers., 
von April bis Oktober

Angebot der Naturführerin/Grafikerin/Porzellanmalerin Bet-
tina Thieme
Tel.: 0172/6338025, thieme-design@t-online.de, www.thieme-
design.de
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Jagdgenossenschaft Oberloquitz

Einladung

Die Jagdgenossenschaft Oberloquitz führt ihre nichtöffentli-
che Jahreshauptversammlung

am Mittwoch, den 7. Juli, 2021, um 19.00 Uhr

im Gemeinderaum „Alte Schule“ durch.

Jagdgenossen können sich vertreten lassen, wenn sie der 
betreffenden Person eine schriftliche Vollmacht bescheini-
gen.

Tagesordnung:
Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers
Finanzbericht
Finanzprüfbericht
Bericht des Jagdpächters
Diskussion und Anfragen
Entlastung des Vorstandes
Beschluss über die Verwendung des Reinertrag
Wahl eines neuen Jagdvorstandes
Wahl eines neuen Rechnungsprüfer
Sonstiges

Vorschläge zur personellen Besetzung des neuen Jagdvor-
standes können beim Jagdvorsteher bereits vor der Mitglie-
derversammlung schriftlich abgegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass wegen der aktuellen Coronasitua-
tion die Versammlung kurzfristig verschoben werden kann, 
informieren Sie sich deshalb bei den Vorstandsmitgliedern.

Schmidt
Jagdvorsteher

Oberloquitz, am 2.06.2021

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirche Probstzella

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten 
und Veranstaltungen im Kirchspiel Probstzella:

Sonntag, 20. Juni 2021
10.00 Uhr Döhlen
14.00 Uhr Schlaga, Open Air/Freiluftgottesdienst
Sonntag, 27. Juni 2021
10.00 Uhr Unterloquitz, Goldene/Diamantene Konfirmation
13.30 Uhr Großgeschwenda
Sonntag, 4. Juli 2021
09:00 Uhr Marktgölitz
10.15 Uhr Oberloquitz, Goldene/Diamantene Konfirmation
Sonntag, 11. Juli 2021
09.00 Uhr Lichtentanne
10.15 Uhr Probstzella

Die jeweiligen Gottesdienste oder Andachten werden den örtli-
chen Bedingungen angepasst:

Kontakt Pfarramt Probstzella
Pfarrer Bodo Gindler
Telefon: 036735/72273
E-Mail: evangpfarramt.probstzella@t-online.de

In unserem Gottesdienstplan kann es immer wieder zu Änderun-
gen kommen. Auf unserer Webseite http://www.kirchenkreis-ru-
dolstadt-saalfeld.de/gemeinden/probstzella/aktuelles kann man 
kurzfristige Änderungen erfahren oder Sie fragen einen Kirchen-
ältesten.

Einen unverbindlichen Tourenplan für das Jahr 2021 entnehmen 
Sie auch unserer Homepage:

http://www.zwa-slf-ru.de/service/entsorgungstermine
Grundstückseigentümer, die eine Auflage zur Stilllegung ihrer 
Kleinkläranlage erhalten haben, bitten wir um rechtzeitige Ver-
einbarung eines gesonderten Temins für die letzte Entleerung.
Aus arbeitsorganisatorischen Gründen muss die Anmeldung bis 
spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Abfuhrtermin 
erfolgen. Dies gilt auch für zusätzlich notwendige Entsorgungen.
Grundstückseigentümer mit einer vollbiologischen Kläranla-
ge müssen die in Absprache mit der Wartungsfirma notwendige 
Leerung ebenfalls bei uns gesondert anmelden.

Matschke
AL Abwasser

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Probstzella
26.06. Frau Erika Röhner zum 75. Geburtstag
01.07. Frau Paula Wicklein zum 85. Geburtstag
06.07. Frau Katja Trautsch zum 70. Geburtstag
12.07. Frau Monika Traut zum 70. Geburtstag
16.07. Frau Helga Rothe zum 85. Geburtstag

im OT Großgeschwenda
19.06. Herr Hans Hader zum 70. Geburtstag

im OT Lichtentanne
19.06. Herr Walter Friedrich zum 70. Geburtstag

im OT Oberloquitz
11.07. Herr Peter Trillitzsch zum 80. Geburtstag

im OT Unterloquitz
03.07. Frau Liane Kadric zum 70. Geburtstag

im OT Zopten
13.07. Herr Winfried Adam zum 70. Geburtstag

Achtung, der Fehlerteufel hatte sich eingeschlichen ...
Herr Josef Däubner beging am 18.05. seinen 75. Geburtstag.
Die falsche Veröffentlichung bitten wir zu entschuldigen.

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Limbach

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Hiermit lade ich alle Jagdgenossen der Gemarkung Limbach 
zur nichtöffentlichen Jahreshauptversammlung
 am Samstag, den 24.07.2021
 um 19.00 Uhr
 im Gemeinschaftshaus Limbach
unter Einhaltung der AHA-Regel recht herzlich ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der anwesenden Jagdge-

nossen
2. Bericht des Jagdvorstandes und des Jagdpächters
3. Bericht des Kassenführers und der Kassenprüfung
4. Diskussion zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
6. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages
7. Sonstiges / Schlusswort

Jagdvorstand
Sven Heidl
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Schulnachrichten

Herzliche Einladung

zur Eröffnung der „Mühlenweg-Audioguide“

Am 1. Juli 2021 ist um 8.00 Uhr der Start zur Wanderung an der 
Staatlichen Grundschule „Karl Oertel“.
Wir laden alle Eltern und Wanderlustige aus nah und fern ein.
„Tief verwurzelt auf den Spuren des blauen Goldes - Erleben - 
Erkennen - Erforschen unter der Mitwirkung neuer Medien“, so 
lautet das Leitmotiv unserer Schule.
Alle Grundschüler der 4. Klasse erforschten weiter die Geschich-
te unseres Heimatortes. Fünf besondere Hörgeschichten erwar-
ten Sie an den markierten Stellen entlang des Mühlenweges.

Wegverlauf:
1. Staatliche Grundschule „Karl Oertel“ Lehesten
2. “Alte Mühle“
3. Eisenbahnbrücke über den ehemaligen Bahndamm  

„Einschnitt“
4. Gedenkort „Alte DDR-Grenze“ Steine helfen erinnern
5. Kirche „Sankt Aegidien“ Lehesten

Zum Abschluss der Einweihung wird an der „Alten Mühle“ um die 
Mittagszeit zu Thüringer Spezialitäten eingeladen.

Auf Ihr Kommen freuen sich alle Schülerinnen und Schüler, 
das Grundschulteam und der Schulförderverein.

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste und Veranstaltungen  
in Lehesten und Schmiedebach
Mittwoch, 23. Juni 
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Lehesten
Donnerstag, 24. Juni 
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Schmiedebach
Sonntag, 04. Juli 
08.30 Uhr Gottesdienst in Schmiedebach
10.00 Uhr Gottesdienst in Lehesten
Mittwoch, 14. Juli 
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Schmiedebach
Donnerstag, 15. Juli 
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Schmiedebach

Das Andachtstelefon unter der Telefonnummer 036734/233675 
bietet jederzeit eine Andacht für alle, die an dem Tag keinen Got-
tesdienst haben oder nicht mehr in den Gottesdienst kommen 
können. Alle zwei Wochen wird diese erneuert.

Das Pfarramt in Leutenberg und Frau Zeppin sind unter Tel. 
036734/22272 erreichbar. Bitte sprechen Sie auch auf den An-
rufbeantworter, damit wir Sie zurückrufen können. Die Website 
mit allen aktuellen Änderungen ist zu finden unter www.kirche-
leutenberg.de.

Heide Müller
Pfarramtsassistentin

Informationen

Markt in Lehesten
Am Donnerstag, dem 24.06.2021  

findet von 08.00 - 13.00 Uhr in Lehesten -  
Untere Marktstraße  

der 1. Markt in diesem Jahr statt.

Die Händler freuen sich auf Ihr Erscheinen!

Absage Bergmannsfest 2021
Wir bedauern mitteilen zu müssen, dass auch in diesem Jahr das 
Bergmannsfest nicht stattfinden kann.
Grundlage dafür bilden gesetzliche Verordnungen der Bundes-
regierung zur Eindämmung und Ausbreitung des Corona-Virus.
In der Hoffnung mit Ihnen gemeinsam im Jahr 2022 das Fest 
feiern zu dürfen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.
Alles Gute und beste Gesundheit wünscht der Vereinsverbund 
Bergmannsfest Lehesten.

Rolf Partschefeld
1. Vorsitzender

Technisches Denkmal -  
Historischer Schieferbergbau Lehesten

Öffnungs- und Führungszeiten

(April - November)
Montag nur auf Voranmeldung
Dienstag - Donnerstag 10.00 und 13.00 Uhr
Freitag 10.00 Uhr
Samstag und Feiertage 10.30 und 14.00 Uhr
Sonntag 14.00 Uhr

Gruppenführungen ab 15 Personen sind nach Voranmeldung je-
derzeit (auch November - März) möglich.

Kontakt
Stiftung Thüringischer Schieferpark Lehesten | TSL 
-Technisches Denkmal- 
Staatsbruch 17 | 07349 Lehesten 
Telefon: +49 (0) 36653 26 270 (April - Oktober)
 +49 (0) 36653 26 00 (November - März)
Fax: +49 (0) 36653 26 251
E-Mail: denkmal-Lehesten@t-online.de
Web: www.schiefer-denkmal-lehesten.de

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Lehesten
23.06. Herr Dieter Meger zum 80. Geburtstag
05.07. Frau Barbara Anders zum 70. Geburtstag

im OT Röttersdorf
26.06. Frau Karin Schnappauf zum 70. Geburtstag

im OT Schmiedebach
09.07. Frau Gisela Lange zum 80. Geburtstag
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Vereine und Verbände

      
     NACHRUF  
 
 
   Nicht die Jahre in unserem Leben zählen,  
   sondern das Leben in unseren Jahren. 
 
Trotzdem bist Du, lieber 
 

    PPeetteerr    
 
nicht nur für uns viel zu früh gegangen.  
 
Tief erschüttert trauern wir um unser Vereinsmitglied  
Peter Reichel den wir nach schwerer Krankheit verloren haben. 
 
Du warst 1997 eines der Gründungsmitglieder und hast als 
langjähriger Vorstand mit viel Herzblut und unvergleichlichem 
Einsatz über viele Jahre die Geschichte unseres Vereins gelenkt. 
Und auch später als Mitglied hast Du uns auf vielfältige Weise 
unterstützt. Wir werden Dich immer in unserer Erinnerung 
behalten. 
 
Unser Mitgefühl gilt der ganzen Familie. 
 
    In Dankbarkeit und Trauer. 
    Deine Vereinsmitglieder des  
    SV Großneundorf e.V. 
 
Großneundorf, im April 2021 

Nachruf
Wir sind traurig, 
mitteilen zu müssen, 
dass unser Vereinsmitglied

Dagmar Jonscher
plötzlich für immer unseren Verein verlassen musste.

Viele schöne gemeinsame Stunden haben wir erlebt, 
die sich durch Dagmar immer zu einer gemütlichen 
Runde entwickelten.

Dagmar war für eine Zeitlang Mitglied des Vorstan-
des und brachte sich mit vielen guten Ideen und Tat-
kraft für das Vorankommen des Vereins ein.

In unseren Gedanken wirst du bei unseren Unterneh-
mungen stets dabei sein.

Deine Pappenheimer

Informationen

Zweckverband Wasserversorgung und  
Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt
Die Fäkalentsorgung findet wie folgt statt:
Lippelsdorf 12.07. - 14.07.2021
Lichtenhain 19.07. - 21.07.2021

Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhrunter-
nehmer räumt die Grundstückskläranlagen und fährt den Fä-
kalschlamm mindestens einmal pro Jahr ab. Den Vertretern des 
Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehindert Zutritt 
zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren.
Einen unverbindlichen Tourenplan für das Jahr 2021 entnehmen 
Sie auch unserer Homepage:

http://www.zwa-slf-ru.de/service/entsorgungstermine
Grundstückseigentümer, die eine Auflage zur Stilllegung ihrer 
Kleinkläranlage erhalten haben, bitten wir um rechtzeitige Ver-
einbarung eines gesonderten Temins für die letzte Entleerung.
Aus arbeitsorganisatorischen Gründen muss die Anmeldung bis 
spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Abfuhrtermin 
erfolgen. Dies gilt auch für zusätzlich notwendige Entsorgungen.
Grundstückseigentümer mit einer vollbiologischen Kläranla-
ge müssen die in Absprache mit der Wartungsfirma notwendige 
Leerung ebenfalls bei uns gesondert anmelden.

Matschke
AL Abwasser

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Gräfenthal
23.06. Frau Dorothea Müller zum 70. Geburtstag
24.06. Herr Dietmar Machold zum 70. Geburtstag
26.06. Herr Günter Wagner zum 80. Geburtstag
27.06. Herr Rolf Arnold zum 80. Geburtstag
28.06. Herr Hartmut Gräf zum 70. Geburtstag
03.07. Herr Ernst Windorf zum 75. Geburtstag
05.07. Herr Wilmar Jansky zum 70. Geburtstag

im OT Gebersdorf
12.07. Frau Edeltraud Paschold zum 75. Geburtstag

im OT Lichtenhain
08.07. Frau Petra Kästner zum 70. Geburtstag

Wir begrüßen unseren jüngsten Erdenbürger
Fio Kramer in Gräfenthal
geboren am 11.05.2021
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Konfirmation Pfingstsonntag 23. Mai
Am Pfingstsonntag wurden drei Jugendliche in der Stadtkirche 
St. Marien konfirmiert.
Konfirmiert wurden Theo Korn aus Reichmannsdorf, Felix 
Stammberger aus Creunitz und Hannes Windorf aus Gräfenthal.
Die Kirchgemeinde wünscht ihnen Gottes Segen und alles Gute 
auf ihren weiteren Lebensweg.

Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Herr Dietmar Kuhnen
verstorben am 03.05.2021
wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Informationen 
unserer Nachbargemeinden

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Kaulsdorf schreibt folgende Stelle zur Beset-
zung aus:

Beschäftige  
im Bereich Ordnungsamt/Liegenschaften (m/w/d)

Die vollständigen Unterlagen zur Stellenausschreibung fin-
den Sie unter
www.kaulsdorf-saale.de - Stellenangebote

Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen 
und Nachweisen über den beruflichen Werdegang richten 
Sie bitte bis zum 30.06.2021 an:

Gemeinde Kaulsdorf
Straße des Friedens 27
07338 Kaulsdorf

Museumsführer (m/w/d)  
auf Mini-Job Basis für Burg Lauenstein

Burgverwaltung Lauenstein
Henrik Henniger, Burgstraße 3, 96337 Ludwigsstadt
Tel.: 09263/400, burg.lauenstein@bsv.bayern.de

Nachruf
Ein Mensch geht, seine Spuren werden bleiben.

In diesem Sinne will der Heimat- & Geschichtsverein 
„Die Pappenheimer“ e.V. Abschied nehmen von dem 
Gräfenthaler Urgestein

Christian Paschold
Wer ihn näher kannte, musste feststellen, dass in vie-
len seiner Ausstellungen und Präsentationen immer 
ein bisschen Gräfenthal durchschaute.

Christian war bis zum Ende seines Lebens mit seiner 
Heimat verbunden.

Danke an dich für die vielen Skulpturen, die du mit 
viel Liebe für unser Gräfenthal geschaffen hast.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchgemeinde Gräfenthal
Zu den Veranstaltungen lädt die Kirchgemeinde herzlich ein!

Gottesdienste

Sonntag, 27. Juni 
09.00 Uhr Lippelsdorf Porzellanmanufaktur
10.00 Uhr Gräfenthal Kirche
Sonntag, 4. Juli 
10.00 Uhr Gräfenthal Kirche
Sonntag, 18. Juli 
10.00 Uhr Gräfenthal Kirche

Ökumenische Bibelstunde
Dienstag, 22. Juni
19.00 Uhr Gräfenthal Gemeinderaum

Männerkreis
Donnerstag 24. Juni
19.00 Uhr Gräfenthal Gemeinderaum

Kindertreff „Arche Noah“ 1. bis 6. Klasse
„hören-singen-spielen-essen“
Dienstag, 29. Juni „Picknick zum Schuljahresabschluss“
15.30 bis 17.00 Uhr Treffpunkt Pfarrhaus Gräfenthal

Kreis 50 Plus
Mittwoch 30. Juni und 14. Juli
15.00 Uhr Gräfenthal, Gemeinderaum

Lebens-Wort:
„Es entspricht einem Lebensgesetz: Wenn sich eine Tür vor uns 
schließt, öffnet sich eine andere. Die Tragik ist jedoch, dass man 
auf die geschlossene Tür blickt und die geöffnete nicht beachtet.“ 
(Verfasser unbekannt)

Konto: Ev. Kirchgemeinde Gräfenthal
IBAN: DE95 8305 0303 0000 3707 54
BIC: HELADEF1SAR
So erreichen Sie unsere Kirchgemeinde:
Büro: dienstags 10-12 Uhr
Pfarramt:
Diakon Jürgen Wollmann
Kirchplatz 3
98743 Gräfenthal
Tel. 036703-80 357
E-Mail: kirchgemeinde.graefenthal@mail.de

Diakon Wollmann hat vom 10.7. bis 1.8. Urlaub. Die Vertretung 
übernimmt Pfarrer Göbke aus Oberweißbach: 036705-21 959 1
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Trachtenverein Gräfenthal e.V.

Unser  
Malwettbewerb  
zur Walpurgisnacht
Die kleinen Hexen haben am 30. April mitgemacht und  

mit ihren Bildern und Späßen viel Freude gebracht.
Tolle Bilder hatten gemalt  

(und sind auch in unserem Schaukasten zu sehen):
Melia, Nela, Martha, Anna, Valentina, Lukas, Sophia,  

Matthea und Phil.
Alle haben sich einen Preis verdient  
und mittlerweile auch bekommen.

Danken möchten wir auch Herrn Matthias Rohr  
für das Sponsoring der Preise.

Bis zum nächsten Jahr verabschieden sich nun die Hexen  
vom Trachtenverein Gräfenthal.
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